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Richter Gregor Mössner 

Der Prototyp eines rechtsstaatswidrigen Richters 
 

Das rechtsstaatswidrige OLG Karlsruhe ist dafür bekannt, daß seine rechtsstaatswidrigen Richter 
unter der Leitung des rechtsstaatswidrigen OLG-Präsidenten Alexander Riedel zwecks Wahrnehmung 
der Interessen von Abmahnanwälten die gegen das Schuldprinzip verstoßende Ordnungshaft gegen 
schuldunfähige Antragsgegner anordnen. 

Der rechtsstaatswidrige OLG-Richter Gregor Mössner hat das rechtskräftige Schuldunfähigkeitsurteil 
(siehe http://www.chillingeffects.de/siller3.pdf) gelesen und weiß deshalb, daß der Betroffene für 
schuldunfähig erklärt wurde. Überdies hat der rechtsstaatswidrige Richter Mössner das 23seitige 
psychiatrische Gutachten von Prof. Dr. Johannes Schröder gelesen und weiß deshalb, daß in dem 
Gutachten die Schuldunfähigkeit und außerdem die Verhandlungsunfähigkeit (Prozeßunfähigkeit) des 
Betroffenen festgestellt wurde. Zudem hat der rechtsstaatswidrige Richter Gregor Mössner den "Nulla 
poena sine culpa"-Beschluß (BVerfGE 20, 323 = 2 BvR 506/63) des Bundesverfassungsgerichts 
gelesen und weiß deshalb, daß die Anordnung einer Ordnungshaft gegen den schuldunfähigen und 
prozeßunfähigen Betroffenen rechtsstaatswidrig ist. Obwohl der rechtsstaatswidrige Richter Gregor 
Mössner all dies weiß, hat er wider besseres Wissen zwecks Wahrnehmung der Interessen des 
Abmahnanwalts Patrick Imgrund gegen den schuldunfähigen und prozeßunfähigen Betroffenen eine 
Ordnungshaft angeordnet. 
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Da der rechtsstaatswidrige Richter Mössner seit 2018 die Bestrafung des Schuldunfähigen anstrebt, 
wurde er am 20.04.2019 aufgefordert, diese Rechtsstaatswidrigkeit zu unterlassen (siehe Schreiben in 
http://www.chillingeffects.de/rechtsstaatswidrig1.pdf, Seite 3). Trotzdem hält der rechtsstaatswidrige 
Richter Mössner an der Bestrafung des Schuldunfähigen fest. 

Prof. Dr. Schröder hat neben der Schuldunfähigkeit auch die Verhandlungsunfähigkeit festgestellt 
(siehe Gutachten vom 28.01.2008, Seite 23). Gutachterin Dr. Andrea Dettling zitierte diese Seite 23 
("Aufgrund seiner psychischen Verfassung ...") in ihrem Gutachten vom 24.08.2020 auf der Seite 5 
und stellte dann auf der Seite 6 die Prozeßunfähigkeit des Betroffenen fest. 

Als der schuldunfähige, verhandlungs- und prozeßunfähige Betroffene am 24.04.2020 den Beschluß 
2 BvR 506/63 zitierte und sich gegen die rechtsstaatswidrige Ordnungshaft beschwerte, erklärte der 
rechtsstaatswidrige Richter Gregor Mössner am 26.05.2020, daß der prozeßunfähige Betroffene 
mangels Prozeßfähigkeit keine wirksame Beschwerde einlegen kann. Es ist aber genau umgekehrt: 

Richter Mössner hätte belehren müssen, daß gar keine Beschwerde eingelegt werden mußte, denn da 
der schuldunfähige Betroffene prozeßunfähig ist, konnte der Beschluß 1 W 103/18 vom 26.10.2018 
(siehe Beschluß in http://www.chillingeffects.de/schizophrenie2.pdf) nicht wirksam zugestellt werden, 
so daß der Mössner-Beschluß unwirksam ist: 

"Die Zustellung an die nicht prozeßfähige Person ist unwirksam" (§ 170 Abs. 1 Satz 2 ZPO) 

Wenn die rechtsstaatswidrigen OLG-Richter unter der Leitung des rechtsstaatswidrigen Präsidenten 
Alexander Riedel sich nicht zwecks Wahrnehmung der Interessen von Abmahnanwälten weigern 
würden, die ZPO zu befolgen, dann würden sie zugeben müssen, daß keine einzige der von dem 
Abmahnanwalt Patrick Imgrund gegen den prozeßunfähigen Betroffenen erhobenen Klagen wirksam ist, 
weil die Erhebung der Klage die wirksame Zustellung der Klageschrift erfordert (§ 253 Abs. 1 ZPO), 
was bei dem Betroffenen mangels Prozeßfähigkeit nicht möglich war (§ 170 Abs. 1 Satz 2 ZPO). 

Sämtliche Klagen, Verfügungen, Beschlüsse und Urteile, die an den prozeßunfähigen Betroffenen 
zugestellt wurden, sind unwirksam, da die Zustellung an die nicht prozeßfähige Person unwirksam ist. 
Dies gilt auch für sämtliche Kostenbeschlüsse, die alle unwirksam sind mangels wirksamer Zustellung. 

Der prozeßunfähige Betroffene muß sich auch nicht "um die Bestellung eines Betreuers bemühen", 
wie der rechtsstaatswidrige Richter Gregor Mössner wider besseres Wissen behauptet, denn da die 
Anordnung einer Ordnungshaft gegen einen Schuldunfähigen gegen BVerfG 2 BvR 506/63 verstößt, 
darf zum Zweck der Zustellung einer verfassungswidrigen Anordnung kein Betreuer bestellt werden.** 

Mit freundlichen Grüßen 
 

** Dem rechtsstaatswidrigen Richter Mössner ist auch bewußt, daß die am 03.09.2020 zitierten Urteile (BGH VI ZR 
249/09, OLG Hamm 11 SchH 27/12, OLG Ffm 1 W 61/06) alle nicht einschlägig sind, denn der prozeßunfähige 
Betroffene ist nicht Kläger, sondern Beklagter. Die Beweislast für die vAw zu prüfenden Prozeßvoraussetzungen liegt 
bei dem Kläger bzw. dem Abmahnanwalt Patrick Imgrund, nicht bei dem schuldunfähigen und prozeßunfähigen 
Beklagten (siehe Zöller, ZPO, § 280, Rn. 5). Sämtliche Klagen des Abmahnanwalts müssen als unzulässig abgewiesen 
werden (als Prozeßurteile). Alle Verfahrenskosten muß der Kläger tragen, der übrigens wußte, daß der Beklagte 
schizophren ist. Selbst wenn er es nicht gewußt hätte, müßte er dennoch alle Kosten tragen (Zöller, § 56, Rn. 11). 
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Richter Dr. Hans Jörg Städtler-Pernice 

Der Prototyp eines rechtsstaatswidrigen Richters 
 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Städtler-Pernice, 

zur Begründung verweise ich auf das als Anlage beigefügte Einschreiben RR093923773DE vom 
11.09.2020 an den rechtsstaatswidrigen Richter Gregor Mössner (siehe unten) sowie auf den von 
Ihnen selbst verfaßten und von Ihnen selbst unterzeichneten Beschluß 5 O 180/16 vom 10.08.2016 
(siehe http://www.chillingeffects.de/schizophrenie.pdf, Seite 13-14). 

Außerdem verweise ich auf das Dokument http://www.chillingeffects.de/dettling.pdf. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 

Acclinis falsis animus meliora recusat. 

Male verum examinat omnis corruptus iudex. 

Rechtsstaatswidrige Richter sind der Abschaum der Justiz. 
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Richter Dr. Udo Burgermeister 
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Sehr geehrter Herr Dr. Burgermeister, 

zur Begründung verweise ich auf das als Anlage beigefügte Einschreiben RR093923773DE vom 
11.09.2020 an den rechtsstaatswidrigen Richter Gregor Mössner (siehe unten) sowie auf die anderen 
diesbezüglichen Entscheidungen des 1. Zivilsenats, z.B. Beschluß 1 U 185/17 vom 13.12.2018 usw. 

Außerdem verweise ich auf das Dokument http://www.chillingeffects.de/dettling.pdf. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 

Acclinis falsis animus meliora recusat. 

Male verum examinat omnis corruptus iudex. 

Rechtsstaatswidrige Richter sind der Abschaum der Justiz. 
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Acclinis falsis animus meliora recusat. 

Male verum examinat omnis corruptus iudex.1 
 

Auf Falsches geneigt, sich der Geist des Besseren weigert. 

Schlecht taugt zu erforschen die Wahrheit jeder befangene Richter.2 

 
1 Quintus Horatius Flaccus, Sermones II, 2 

2 Übersetzung von Johann Heinrich Voß 
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